




















P zu Ends Unterschriebeneratteftirc, daß heutdato
r  ^ Jlv / Vf• «Av iA--Xv ^^  ̂jAi/ -J ^Ab'
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in dem allhiesigen Vieh-Hof, auf öffentlichem Marckt/vor
gesund und frisch gekaufft hat<wie dann auch> auf allhie-
jigem Marckt, keanck oder unrein Vieh nicht verkaufst
werden darff, der Verkauffer sich auch mit genügsamen
Atteftat und Paß legitimirrthat \ daß seine Ochsen von
gesunden Örthen hergebracht worden/ so habe zu Be-
stättigung dieses Anettats den gewöhnlichen Stempel mei¬
ner Unterschrijft vorgesetzt. Franckfurt den





AWAchdeme, bey gegenwärtiger rn hiesiger Nach¬
barschafft sich geäufferter Vieh-Seuche, Ein Hoch-
Edler und Hochweiser Rath,von denen HerrenPhyfitis

'- JW  ihrgutächtlichesBedencken,was davor , so wohl , prafer-

vative dBcurativeju brauchenwäre,erfordert, und dann solches wie
nachstehet, erfolget ist, so hat man vornöthig erachtet,solches zu je-
dermannigltchen, besonders aber des Landmanns Behuffund nützli¬
chem Gebrauch,durch gegenwärtiges im Druck bekandt zu machen

Prafervative wärezubeobachten:
(1)Daß das Vieh,wo es die Gelegenheit des Orts, mithin

die Möglichkeit gestattet, in dieWalder zurWayde getrieben wer¬
de, allwo das Erdreich truckener ist,und gesunde Krauter wachsen
inmaffen man solches der Zeit vor besser als auf das freye Land
und etwa sumpfigte Wiesen erachtet;

(2) Wird dienlich seyn, das gesunde Vieh wann der Tag
neblich ist, nicht vor Mittags-Zeit, aus die Wayde zu treiben, son¬
dern im Stall zu lassen, auch muß der Trieb so geschehen, daß er
nicht nahe an den Ort, wo crepirtes Vieh eingescharret ist,erfolge.

(o) D-ydevTinschEuns selbst ist;ubeobachten, daß solche
tiefmdie Erde und mit Erofnung des Leibes auch Bewegung un¬
gelöschten Kalckes geschehe,sodann kann

(4) Dem gesunden Vieh täglich zweymahlen ein Futter von
Donner-Reben, Ottermennig, Körfel, Schaaf-Garben, Zünff-
finger-Kraut oder Tormentill, nebst gestoffenen Wachholder-Kör-
nern unter einander vermenget, zu einer Hand voll gegebenund bey
weiterer Sorge, das hiernechst bemerckte Pulver, oder an dessen
Stelle, derMithridatgebrauchet werden.

(5) Wird vor räthlich erachtet, daß, so balden man ver-
mercket, daß ein Stück Vieh von der Kranckheit angegriffen
wird, solches wo möglich allein gestellet, weniger nicht die Stäl¬
le sauber gehalten, und täglich mit Wachholder-Holtz oder der¬
gleichen Beeren wohl ausgeräuchert werden.



Curatiye Ware zu gebrauchen;
Weisen Bolus
Rothen Bolus
Grauen Schwefel jedes6.Loth.
Tormentill-Wurtzel
Angelica-Wurtzel
Eber-Wurtzel
Entzian-Wurtzel und
Lorbeern jedes2. Loth.
Majoran1. Loth.
Afa FoetidaI. und ein halb Loch.'
Biebergeil1. Quintlein.

so fern grosse Hitze vermercket wird, nimmt man noch darzu Sal¬
peter-Küchleini.Loth.

Diese Stücke werden pulverifirct und wohl vermischet; als¬
dann den vierten Theil davon genommen,und in einem neuen Ha¬
fen5.Schoppen Wasser darüber gegossen, und aufsieden lassen; so
fort lässet man es erkalten, und giesset, nachdem es sich gesetzet
hat,das Reine ab,und giebt davon alle Morgen einem Ochsen oder
Kuh vier,einem jungen mlno avrrvrry rosset von rin, löfftt sie ei«
ne Stunde darauf fasten, und comimüret mit dieser Dofi so lang
bis sie alle conlümiret ist.

Man kan auch diesen Tranck bey Pferden, Schaaf-Vieh und
Schweinen gebrauchen,doch daß man diesen letztem nur zwey Löffel
voll eingiebt, sonst aber doch mit dem Gebrauch ebenfalls alltäglich
bis zur Loniumprion der völligen Dofis anhält.

Publicatum Fmnckfllrth
den i4.Novembf. 1742.
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Zu filmen bey Woiffgung Christoph Multzm, reu Laven im Römer.



REMEDIU ^ ,
welches

ü)  ker jeßtmligm I
dem Horn-Vieh an vcrschtcdcnm Orten

gebrauchet und vor bewchrt gefun¬
den worden.

k.ec. I.Pfund klein gestoßene weisse Kreithe1. Pfund Gersten Mehl, und2. Loch Salpeter;
Solches alles gemischet, so viel Wasser dar¬

über gegossen, daß es ein dünner Brey werde,
sodann vey dem Feuer einen Wall chun lassen,
also dem erwachsenen Rind-Viehe, es jeyOchs
oder Kühe, Morgens, Nachmittags um 4.Uhr, und Abends um9.Uhr, jedesmal4.Lös
sel voll eingeqossen, kleinerem Viehe aber nach
Proportion weniger gegeben werden kan, hier¬
auf das Viehe eine Stund fasten lassen, und
machet man Mittlerzeit von Waißen Kleyen
mit heiß Wasserangebrühtt ein Getranck,gies¬
set einen Viertel Schoppen Leinöhl, etwas
kleine geschnittene Rauchen, Menschen Urin
und das Wasser von durchgepreßten gesundenKühe-Koth darzu, und setzet solches dem Viehe,
als ein Getranck öffters und fleißig vor, damit
dadurch die hitzige und verbrannte gallische
Materie abgespulet, und der kalte Brand mög¬
lichster Massen verhütet werde.





Mrtgkeikliche
ererönung,

Mesichalle Dreh haltende Hofe, und besonders die
Nachbarn auf denen Dvrffschafften bey einschleichender

Vieh-Seuche zu verhallen haben.
i.

S sollen sämmtliche Cinwchnere und Untertha-
nen, besonders auch die Wirten verbunden seyn,
so bald jemanden ein Viehe anstößig wird oder
erkrancket, solches unter6.fl. Strafe nicht zu
verschweigen, sondern, so fort gehörigen Otts,

oder dem Schultheisen ihrer Dorffschafft anzuzeigen; Dar-
nebenst such auf die Umstände der Kranckheit, ob solche mit
Kälte und Zittern anfange, und Hitze drauf erfolge, daS
Viehe dumm und schläfrig, dessen Augen trübe und thränend,
der Rachen aber rrucken werde, oder wohl gar Beulen und
Hitzblattern amMund undH«lss,odvrL>hrcn Zuckungen,
Durchlaufs und andere Zufälle sich ereignen, gute Obacht
haben, dieselbe unserm 8aniräts-Amt alsobald noriüelren,
damit man dem Übel bey Zeiten mit behörigen Hülffs-Mitt-
len begegnen könne.

2. Dergleichen Viehe soll, so bald es anfangt zu kranken,
ohne Anstand von dem andern gethan, und besonders ver¬
pfleget, auch dessen Mist keines wegs im Hof beybehk-'ren,
vielweniger zudem andern gethan, sondern täglich auf̂ te
Aecker getragen und daselbst untergescharret werden, bis
es witder völlig und mit Bestand gesund worden ist.

3. Zu solcher Zell sollen die Stallungen täglich gesäubert
und mit Wachholdern ausgeräuchert, besonders aber die
Krippen mit warmen Saltzwasser wohl ausgewaschen und
gereiniget, auch so in einer Stallung die Seuche allzusehr
gewütet hätte, gedachte Krippen gantzlich heraus genom¬
men und verbrant werden.

4- Soll stch niemand bey ohnausbleiblicher Strafe unter¬
fangen, fremdes Biehe in seine ordentliche Stallung zu io»Llleu



xiren, auch keine frembde Personen, insonderheit Juden,
und Leute die mit krancken Viehe umgehen, nicht minder
Hunde und Katzen alsdann hinein und zu ihrem Viehe zulassen. • .

5. Ware es aber, daß ein oder der andere einiges Viehe
zu verkauften hatte, soll er dasselbe unter den freyen Himmeltreiben, und allda dessen Besichtigung und verkauft vorneh¬men, vor allen Dingen aber zugleich dahin sehen, daß keine
Leute von verdächtigen oder inttcixten Orten sich darbey ein-finden. Wie dann auch

6. Allen denenjenigen, welche Viehe halten, oder damithandlen, oder umzugehen haben, hiermit alles Ernstes ver-
hotten wird, einige Gemeinschafft mit solchen Orten zu pfle¬gen, vielweniger dieselbe zu betretten-

7 . Wird einem jeden zu Erhaltung seines Viehes angera-then, daß er dasselbe sauber und warm halte, Morgensund
Abends warmlich abwasche und wohl striegle, Zunge undMaul mit Eßig und Saltz vor dem Füttern reinige, und zu
keiner nebelichen Lufft austreibe, vornemlich aber mit gutem
trucknem Futter, worunter gestosene Wachholderbeern,
Schaaffgarben und Chamomillen zu mischen, auch überschla¬
genem odxr vorher abgesytteuem und mit Kleycn vermeng¬ten Getrancke zur Gnüge versehe, dem Krancken täglich 4.bis6. Loth gut Leinöh! oder Baumöhl einschütte, und die
Stallung vor rauher und neblichten Lufft wohl verwahre;Worden auch

8- Sie sich zu hüten haben, daß sie von deneyHirten keine
Artzneyen ohnbedachtsamer Weise, zumalen das purgierendeRoß. Pulver, oder andere hitzige sogenannte Gisst-Lattwer-
gen und Träncke ihrem Viehe geben, vielweniger aber dem¬
selben zur Ungebühr einrAder,öffnen lassen; sondern sich al¬leinig derer von unserer Sanität in dergleichen Fällen auf die
bey der Seuche sich ereignete Special-Umstände gerichteten,
dem Vieh gemäß natürlichen und nicht allzukostbaren Me¬
dikamenten und Verordnung zu bedienen hätten.

PublicatumFMckfurtilMMayN
den27. Növembris 1742.

Zu finde» bey Wolffgang Christoph Multzen, im Römer.



Obrtgkeitlichl
GENERAL-

JVT'
An alle

S St unser ernstlicher Befehl und Verordnung,daß nun und küufftighin, so offt sich unter dem
Viehe, esseyen Pferde/ Horn-Vieh / Schaa-
fe oder Schweine in der Nachbarschaffk oder auf

gewöhnliche Kranckheir aussern wurde, Uns fordersamst be-
börige Nachricht gegeben, und fernerhin bey Löbl. Land-
Ambt von Zeit zu Zeit Relation erstattet werden solle.

Besonders haben unsere Landgerichte , - eveu Schult-
Wsen und andere Hof-Beambtc dchin zu sehen, daß zu sol-
/jirtj«gelt

2. Und vor Een Dingen, der Vieh-Trieb und Han¬
del mit denen verdächtigen Orten alfogleich gantzlich einge-
stelltt , undkeinrnHirten, Metzgernrc. rc. solche zu betretten,
erlaubet werde.

3. Sollen Sie durch ihre Dorff-Wachten, soTagsals
Nachts , auch jezuweilen durch die auf Landftrasen auszu-
schickende vertraute Leute genaue Kundschafft einziehen, und
verhüten, daß keinen Viehe- Händlern, md sonderlich de¬
nen Juden heimliche Einschleichung mit Viehe , obschon
dasselbe vor gesund gehalten wurde, md von gefunden Or¬
ten käme, verstärket- vielweniger denenselben

4. Olme glaubwürdigen obrigkeitlichem Atteftatis, wann
und wo sothanes nach Zahl , Wer und Farbe GsMcwtr
oder sonst bezeichnetes Viehe in gesunder Gegend gestanden



und'erkaufftmtont nicht minder von Ott zu Ort Mer-
schriebenen Passa, daß es durch keine verdächtige Wege
beygetrieben woven, zugestanden werde, stemddes Picheein-oder durchzuretben; und ob sich schon alles richtig be-

, vvuj
dem Einheimischei gestellek, sondern unter ein merz» oe,ran-
dig zuwivmetes Mach angewiesen/ daselbst besonders,ver-
auch auf keine Waide gelassen werde. Wie.$*WederK«'"
unterm freyen Hiinnel geschehen, und keinem Frembden, wer
er auch seye, vielweniger aber einem Juden erlaubet
soll in die Stalle selbst zu gehen.
So wollen,wir auch bey vergleich

6. Allerdings daraufgehal .
basster Ahndung und Straffe niemand von unfern Dorff-
schafften Und Höfen sein gesundes Piehe zUM PerkaUff an
fremveOrte hin zu undabtreibe, sondern selbiges obgedachter
Massen. in locoperrichten solle.
Und wäre insonderheit bey Horn-Piche Und Schaaf-Seuche7. Jederzeit dahin zu trachten/ daß alsvaNn das Viehe
an keine sumpfigte Orte, sondern wo möglich in truckne
zufrühe, besonders bey Nebeltchen Wetter ausgetrieben, und
so der Nebel zu lang anhielte, dasselbe sothanen Lag über
gar zu Hauß gelassen werde, Wie dann künfftiahim

8-Lvr Erhaltung gesunden Viehes hauptsächlich das
gantze Jahr durch zu obAEn wäre, daß solches aus kck
NeNPfützenfgM .

I U . . r  VIH .» .
und wieder erkaltetes Wasser, wor-

zu die retneste Quelle in-oder bey jedem Dorff ausfindig zu
Machen wäre, gegeben werde. Doch ist hietbey die Meynungnichti daß Man stch währender Seuche des Austriebsgäntzljchenthalten,.noch weniger Pferde oder.Ochsen, welchezumGa¬
ffern gewöhnet sind, aus allzu grosser Furcht lange ZeitkM-
sperren solle Unmassen sie bey guterWitterung,nach eingenom¬
menem gesundem Futter,unter angegebener Fürstchtigkeit viel¬
mehr den der Arbeit und Bewegung, die ihnen zur Erhaltung
der Gesundheit dienet, zu lassen sind. Solle sich aber bey
aller dieser Praxaution dennoch ereignen, daß einiges Viede



. . t, , ir # , . . . . &

straffung, daß
9-

curiket,

. .. . , ob es gesundseye,
Und wohl verwartet werde, sodann auch die Stalle,,obfoU, in Augenschein genommen, und darbey, welcher kranckes Viche Unter Händen har, oder Lu»

l  *

ti, Dahin erstrecken, daß jederwelcher zu kranckem
Wehe sich gebrauchen lässet, reinen Beltz-Rock sondernÜÄAst ^ l 'f 2.» ' . ' . KW, / * * . * .>-* ■. - *.*

is. un-er Berbott lautZ.4-. . . ^ . . - -das einbringende Viehe allein, sondern auchM gepack-
'chMweN Federn und alte KleydWg, pvongantzbenacht-
barten tuspsÄen Orten sogar auf Milch, Butter und Käse

zû ^ en̂ NiG Mhe»nemlichHornMche,Schwei¬nen, Maasen und Geisen rc>dahin allerdings zu schen wäre,
daß zu Abwendungd̂esContagn.von denen Menschen»durch aus kein Fleischwerck weder gesalzenes,
abersrisch geschlachtetes, es komme woher es mue, m
ge Dorffschafften und Stadt rrngelastenwerde.
Falls sich dann zutrüge, daß ermges^epitte, soll es^ 14. Alsofort und ohne enuge Verwelluna durch des» - ä - ■, oder andere hierzu bestelle Leute,

gebracht, und nachdeme
es Verordnungs-mäßig besichtiget Korden, oder nicht, den¬
noch mit ervffnetem Leibe, Haut und Haar und Beylegung
einiger Stücken ungelöschten Kalchs, zu6. bis% Schuhetim, an einem von Wayden, Wegm und Wassern gnug
entfernten Ort eingesckarret werden. Wie dann15. Sammtliche Gchultheifcn ulldBeambte alsdann auf

derer Wegen und Wassern genau zu sehen»und



sorgfältig zu verhüten Halen, daß dergleichen crepirtes Viehe
nicht etwa auf ordentlichm Strafen liegen bleibe, vielweni¬
ger in Flüsse oder Bäche geworffen werde, noch der Bich-
Trieb dem Verscharrung!-Ort zunahe geschehen möge.
So wäre auch

16; Fleißige Obsicht zu tragen, daß denen Zigeunern
und andern Bettel-Va»chrm6en nicht erlaubet werde, von
dergleichen crepirten Biehe Fleisch zu nehmen; Ja so gar

17. Wahrend solcher Horn-Vieh oder Sckaaf- und
Schwein-Seuchen niemand und zumalen denen Juden zu ver¬
stauen, ohne vorher geschehener Besichtigung und Darrei¬
chung einiges Futters, ob es mit Appetit fresse, auchimBey-
seyn besonders darzubeaydigten Metzgern dergleichen vor ge¬
sund gehaltenes Viehe zu schlachten, damit man wisse, daß
es also ausgefallen, auch innerlich,wie hiernächst folget,nicht
schadhafft gewesen seye; Jmmassen

18. Bey verstorbenem Viehe der Waasenmeister, oder
einer seiner Knechten, welcher zur Abhohlung desselben aus
denen Ställen nicht gebrauchet wird, in gegenwart eines
Vieh-verständigen rech. Schmieds, Pferds- Händlern,
Metzgersk. auch je zuweilen eines Khirurgi oder Medici
dasselbe fleißig eröffnen, und darbey beobachten soll, ob im
Halß und.Dcklund, Luna, Leber und Gehirne, keine Bla-
sen oder garDiarrecNvonuumcnorrwu«ut ach ufinun,
auch keine Därme entzündet seyen, worüber befundenen Falls
höhern Orts ohnnachläßiger Bericht zu erstatten wäre.
Übrigens sollen Schultheise und Beamte

19. gehalten seyn, mit denen benachtbarten Dörffern
geziemende Eorrespondenz zu pflegen, und was sir an guter
Verordnung, sodann Prafervativ- und Lur-iriv-Mitteln er¬
sprießliches wahrnehmen, forderfamst einzuberichten, mithin
auch

20. Der Remedur halben sich fleißig bey unserer Sani-
rat zu melden, welche die Umstände zu erwegen, und mit
Rathund ThatanHandzugehen niemalenermanglen wird.
Sonsten aber ihres Amts gemäß.

21. genaue Aufsicht zu gebrauchen, daß von sänuntli-

von Uns denenselben besonders verfügten Verordnung mög¬
lichst nachgelebet werde.

PubHcatumFmnckfurt am MayN
den 27.djovembrö 1742-

Zu finde« bey Wolffgang Christoph Mulhen, im Römer.
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